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Bewuſstſein zu bringen und unermüdet als die göttliche ſchnur
für alles Denken und Wollen allen einzuſchärfen. Es iſt darum
wichtiger als je, daſs das reine Moraliſieren vermieden und der
Syſtemloſigkeit In der Auswahl der Predigtſtoffe ern Ende gemacht
werde 7•0

Graz 0 radner
fürſtbiſchöflicher Hofkaplan und Ordinariats⸗-Secretär.

III (Privilegium der von Epiphanie.)
Betreffend dieſes Privilegium nden wir ſogar In den neueſten
aſtoral⸗ und liturgiſchen erken ganz verſchiedenartige, 10 geradezu
entgegengeſetzte Angaben, weswegen ‘S wohl nicht ohne Intereſſe ſein
dürfte, die diesbezüglichen liturgiſchen Beſtimmungen hier hervor⸗
uheben Nebſt den Vigilien der Centralfeſte iſt auch die igi vor
dem der Erſcheinung des errn privilegiert; denn ſeiner Be
deutung nach gehört dieſes Feſt noch unmittelbar jenem der Geburt
Chriſti und iſt eigentlich al fortgeſetzte Weihnachtsfeier vu erachten,
daher auch der Weihnachtsfreude mit der igi kein Faſtenverbunden. Dieſe Vigil iſt aber keineswegs in einem ſo oOhen rade
mehr bevorzugt, wie die Vigilien der Centralfeſte. Während die
Vortage der letzteren jede Feſt ohne Usnahme ausſchließen, läſstdie igi vor Epiphanie ern festum duplex OCCUTTEenls und höhere
Feſte, nicht aber eln duplex translatum oder semiduplex zu und
hat daher nur das Vorrecht einer důominiea Der In ſo einem
Occurrenzfalle müſste dann aber dieſe igi immer commemoriert
werden, ſe wenn das occurrierende Feſt ern duplex (CI wäre,
und zwar in der Veſper, den Laudes und der Meſſe 0 auch die
neunte Lection und das zweite Evangelium In der Das Officium
iſt dasſelbe wie der Beſchneidung des errn ne Proprium
und hat alſo auch Lectionen; In der Vigilmeſſe ſind drei Ora⸗
ionen. Fällt die beſagte igi auf einen Sonntag, ſo wird ſie wie
jene vor Weihnachten anl Tage ſe gefeiert, der Sonntag aber
als důominica VacCalls ganz außera gelaſſen Zur Verlegung ver⸗
rängter iſt der Vortag von Epiphanie gehindert und zwar
nicht bloß für die Mutation, ſondern auch nach der vorherrſchenden
Anſicht der Rubriciſten) für die Translation. Aus dem Angeführten
ergibt ſich ugleich, daſs die igi vor Epiphanie N keiner Weiſe
zu jenen Tagen gerechne werden dürfe, E jedes festum duplex
ausſchließen, als da ſind die igilien von Weihnachten und fingſten,der Aſchermittwoch und die Tage der arwoche.

Dieſe Conſequenz findet zunächſt eine praktiſche Anwendung bei
einigen Arten privilegierter Requiemsmeſſen, für we demzufolgedie fragliche Vigil keinen gehinderten Tag bildet ES ſind dies alle
Exequienmeſſen, auch rEe lalII sepulto. und nicht bloß die missa
uniea solemnis (wenigſtens cantata iſt geſtattet, ondern auch 0der ſolennen eine ſtille de Requiem. allerdings nur Be—
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gräbnistagen der Armen (Aui missae Cantatae SOlvere
NnOn valent) und zwar praesente COTDPOTE. Dieſe Begünſtigung für
die Exequien der Armen wurde durch AY  Q  ndulte vom apoſtoliſchenStuhle vielen iöceſen zugeſtanden, ſo daſs In denſelben jene 1

allen Tagen, ausgenommen die Sonn⸗— und gebotenen Feſt
tage, festa und II CI., die privilegierten Octaven und jene Tage,
welche ein festum duplex ausſchließen, celebriert werden kann.
ſei hier aber erwähnt, daſs nach dem Vorgange Cavalieris viele
Rubriciſten die erwähnten AY.  ndulte für allgemein giltig erklären und
ogar auf Fälle ausdehnen, In welchen eine missa antata
aus anderen wichtigen Gründen nicht möglich iſt Einige Ent—
ſcheidungen der Ritus⸗Congregation cheinen dieſe Anſicht beſtätigen.
Jedenfalls aber iſt eS klar, daſs auch in jenen löceſen, für we
eigene Vꝗ

ndulte ertheilt wurden, der Tag vor Epiphanie die fraglichen
Exequienmeſſen zuläſst, wenn und ſoweit In keiner Claſſe der al
gehindert bezeichneten Tage einbegriffen erſchein E den Begräbnis⸗
meſſen ſind ferner IN vigilia epiphaniae die Requiemsmeſſen
dritten, ſiebenten und dreißigſten Tage, vom Sterbe⸗ oder Begräbnis⸗
tage gerechnet, ſtatthaft, aber nuLr missa unica. Saltem antata
Ebenſo geſtaltet ſich diesbezüglich im allgemeinen das Vorrecht der
geſtifteten Anniverſarien, und zwar ſowohl der eigentlichen Im rengen
Sinne des ortes, als auch der uneigentlichen, für deren Eler aber
ein beſtimmter Tag teſtamentariſch oder durch die Gewohnheit
angeſetzt iſt

Schließlich iſt der Vortag von Epiphanie auch frei für die
Feier jener eelenmeſſen, we für In der erne Dahin⸗
geſchiedenen nach erlangter Todesnachricht erſten, nicht gehinderten
Tage geſungen werden können.

lmütz Profeſſor Dr Johann Kubisek

XIV (1 Verzögerte Auszahlung erne Legates und
2. Vertheilung eines Legates an die en eines
(gatars, von dem mman glaubte, ſei geſtorben.)
aju hat als Univerſalerbe eine Onkels die teſtamentariſche Ver⸗
pflichtung, einem gewiſſen Petrus und ſeinem eigenen Bruder tu
16 ein ega von 1000 Mark auszuzahlen. Da EL zur Zeit des
Zahlungstermines trotz vieler Nachfragen den Aufenthaltsort beider
nicht erfahren kann, behält die Geldſummen vorläufig zurü mit
dem Vorſatze, dieſelben auszuzahlen, ſoba ihm die Adreſſen der Be⸗
treffenden ekannt werden. Nach ſieben ahren ekommt Unde
über Petrus und ſetzt ihn ſofort von dem ihm zukommenden Legate
In Kenntnis. Dieſer aber verlangt außer der Capitalſumme noch die
ſiebenjährigen Zinſen, widrigenfalls zur age ſchreiten will

ajus hält ihm nigegen, daſs aut Teſtament nur die Summe
von 1000 Mark ihn 3 zahlen habe; die verzögerte Auszahlung


